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 Veröffentlicht am 14.08.2018

Norm

ABGB §140 Bb

StudFG 1992 §1 Abs3

1. ABGB § 140 heute

2. ABGB § 140 gültig ab 01.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2013

3. ABGB § 140 gültig von 01.07.1989 bis 31.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 162/1989

Rechtssatz

§ 1 Abs 3 StudFG 1992, wonach die Gewährung einer Studienförderung einen Anspruch auf Unterhalt weder dem

Grunde noch der Höhe nach berührt, bezieht sich nicht auf Unterhaltsp:ichten; eine Studienbeihilfe nach diesem

Gesetz ist daher in die Unterhaltsbemessungsgrundlage miteinzubeziehen.Paragraph eins, Absatz 3, StudFG 1992,

wonach die Gewährung einer Studienförderung einen Anspruch auf Unterhalt weder dem Grunde noch der Höhe nach

berührt, bezieht sich nicht auf Unterhaltsp:ichten; eine Studienbeihilfe nach diesem Gesetz ist daher in die

Unterhaltsbemessungsgrundlage miteinzubeziehen.
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